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Civllp
sind in diesem Monat 44 eingesandt, davon 16 als z>

von jenen hat dcr obcrjie Gerichtshof y Urtheile cas

Gesezgevung.
Grosser Rath, 31. August.

Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens über die Wahlversawm-
luugen.)

32. Wenn die Wahl keine absolute Mehrheit
darliete:, so verliest der Präsident mit lauter
Sniu.ue die Per ouen, w iche Stimmen erhalten
haben, und die Anzahl, wei ne sie erhielten. -

33. Er zeigt hierauf d>r Versammlung an, daß
sie nur zu Gunst n derjenigen siiinmen kenne, wel
ehe das erste mal mehr als eine Stimme erhalten
hären.

34. Wenn die zweite Wahl keine absolute Mehr-
heit darbietet, so fallen wieder diejenigen Bürger
ans der Wahl, weiche nur eine Stimme hatten,
und wenn sich in dieser Wahl keine vorfanden, die
nur eine Stimme erhalten halten, so fallt der oder
diejenigen weg, welche am wenigsten Stimmen er-
halten haben, und dann soll zur dritten Wahl ge-
schr tten werden.

35. Wenn in der dritten Wahl keine absolute?
Mehrheit herauskommt, so wird mit Beobachtung
der vorhergehenden Art. zur vierten Wahl, und so

immer fort geschritten, bis die absolute Mehrheit
herauskommt.

36 Das Gesez wird bestimmen, welche Cantone
dieses Jahr der Volkszahl nach Senatoren, und
wie viel sie derselben zu erwählen haben.

37. Um als Mitglied des Senats erwählt zu
werden, muß ein Bürger das dreissigste Jahr er-
reicht haben, und entweder verheirathet seyn, oder
es gewesen seyn.

38- Das Geft'Z wird bestimmen, welche Can-
tone, zufolge dcr Hecaustretung der Oberrichter,
solche zu erwählen haben.

29. Irrer Canton hat ein Mitglied cher Ver-
waltnngskammer und einen Suppleainen derselben
zu erwählen.

4°. Jeder Canton hat ferner zwei Cantonsrich-
ltr und zwei Suppléante» zu erwählen.

41. Jeder Canton hat endlich einen Distrikts-
r-chter für jeden Distrikt, den er enthalt, zu er-
Wahlen.

42. Säen in der einen oder andern dieser Au-
rvmaten mehrere Plätze, als das Gesez erfodert,
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ozefse

läßig angenommen uz für unzulaßig erklärt worden'
rt und 7 nicht cassirt.

entweder durch Nichtannahme der Stelle, oder
durch ,isd, oder durch anderweitige Beförderung,
oder eudlche Entfernung erledigt seyn, so wird Vie

Wahiversammu ng die e Plätze nach der vorgeschne-
denen Art wieder besetzen.

43. In diesen Fallen muß aber genau der Na-
men des Bürgers zu Protokoll getragen werden,
an dessen Stelle der Neuerwahlte tritt.

44. In den Eantonen, wo entweder die Ver-
walt.ugskammern, oder Cainonsgerichw, oder Di-
striktsgcrichte von dem Vollsichungsdwcktorium ab-
gesezt wurden, muß das abgesezts Tribunal sa ut
den Suppleanttn, wenn es laut der Constitution
derselben hak, wieder von der Wahlversammlung
neu bestellt werden.

45> Man geht ohne Wafftn und ohne Ctok in
die Wahlversammlungen; die Gebrechlich!» sind
voll diesem lezten Bedinguiß ausgenommen.

46. Die Wahlversammlungen kennen über kei-
neu, der Ernennung der Bürger zu den im Gesez
benannten Stellen, fremdartigen Gegenstand be-
rathschlagen.

47. Jede solche fremdartige Beratschlagung ist
nichtig erklärt, und die Präsidenten, Serretärs und
Stimmenzähler sind fur jede Widerhaudümg ui
dieser Rüksicht verantwortlich.

48- Ein Doppel des Protokolls der Wahlcer-
sammlung wird sogleich, nach Beendigung dersel-
ben, an die gesezgebendcn Rathe gefass t.

49> Die Urvcr amuilungen deren Wahlmänner
die Wahlversammlung bilden, sollen gehalten seyn,
ihre Wahlmanner zu entschädigen.

S°. Diese Cntschätzi-umg besteht in vi r Frame:
für den Tag, wozu die Re.se in den Ha pwrt auch
gerechnet wird.

51. Dicse Wahlversammlungen dürfen nicht län-
gcr, als sechs Tage dauern, in welcher Zeit alss
spätestens ihre Geschäfte beendigt seyn müssen.

Die 3 ersten KZ werden ohne Einwendung a. -
genoinmen.

§ 4. Nuce: Die Schildwachen werden die
Wahimänner nicht kennen, man muß ihucn em ge-
wisses Zeichen geben.

Zimmer mann: Wann wir in solchen Detail
hineingehen wollten, so würde der Beschluß zu
weitläufig werden; solche Polizeisorgen gehören der
Wahlversammlung selbst zu.

Kühn ist Nuces Meinung, und will, daß der
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Statthalter den Wahlmännern Karten einhändige/
UM sie kenubar zu machen.

S ch lumps stimmt Zimmermann bei, in der
Ueberzeugung, daß sich Niemand in die Wahlver-
sammiungen hineinzudrangm getrauen werde.

Earrsrd folgt. De? K wird unverändert an-
genommen.

§ 5. Schlnmpf will den Regierungsstatthal-
tern nicht vorschreiben, ob sie kurze oder lange Re-
den halten sollen, sondern ihnen dieses -nber'asftn.

Zim m ermann: Di> Versammlung hat schon
oft genug gefühlt, wie nothwendig es wäre, lange
und unnütze Reden einschränken zu können; ich be-
harre also auf dem Gutachten.

Der § wird unabgeändert angenommen.
Der foiger.se Z wird ohne Einwendung auge-

nommen.
§ 7. Schlvmpf findet diesen § überfl'ißZZ,

doch zieht er seine Einwendung dagegen zurük, und
er wfiS unverändert angenommen.

§ 8. Graf will die Wahlversammlungen been-

Sigen.
(Die Fortsetzung folgt.)

V 0 llzieh u n g s - Direkt 0 riu m.

Der einstweilige Reqierunqscommissär lim Kan-
ton Lint!) / ay den Regierungsßatthsttkr der
Kantone Zürich und Baden.

Glarus, den 2. Sept. 17YY.

Ztt der Nacht vom 30. auf den AI. Aug. woll-
tm die Franken bei Naseks über die Glsrnerlinth
«uf Mollis, und auf der andern Seite nach Net-
siai vordringen. Sie wurden aber bis auf Reichen-
barg zurütgedrängk, so daß die Kaiserlichen am
Samstag wieder in Bitten waren. Wahrend dieser

Zeit waren die fräuiischen Truppen auch über den

Pragel vorgedrungen und zwar bis auf Glarus;
sie mußte« aber ebenfalls wieder zuràkweèchcn.

Am Abend vom Zr. Aug. auf den r. Sept.
griffen nun die Franken neuerdings an. Die Oest-
reicher hatten bei Mollis ihre Kanonen kreuzweise
aufgepflanzt, und damit auch die Ebene bei Nelstal
wcyl befezt; dennoch -schlage» die Franken sich vom
Präget her mi dem blossen Bajonet vorwärts auf
Glarus und die sou Reichenburg auf MftZs und
ill er die Glarnerlmth nach Mollis. Ihr Verlurst
war nicht groß, und wird an Verwundeten und z

Tsdttn bei Nàf.'ls L f300 und bei Glanrs auf 50
Mann gerechnet. Auf der andern Sei.e hingegen
wurden sehr viele Br.nren und Oestreicher, unter.
audcrm auch die Obr-st von den Aeaiuicntern Ben- z

der und Peterwardin, die fast ganz aüfgecieben sind, ^
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samt einezn Rittmeister niedergemacht, oder in dle
Sümpfe gesprengt und zusammen gefangen. Eêibsi
General Hstze ware unter der Zahl dieser leztcrn,
wenn er nicht noch fünf Minuten zu frühe entflöhe»
wäre. Die Flucht der Kaiserlichen gieng über den
Kirenzerberg, und die Franken verfolgten sie bis
auf Walienstadt, von wo sie sich dann wieder ans
die Berghöhen zurukzogen oder zurükzichen werden,
bis Lecourbe.in Bündttn genug vorgedrungen seyn

wird.
Wirklich sind die Franken aus dem Glarnerland

durch das Seenfthal schon auf die Alp Wicheln
vorgerukt, um sich bei Ilanz mit. der Lecourbische»
Divrsisn zu vereinigen.

Bei dem wechselnden Durchzug zweier fechten-
den Heere litten die Gemeinden Bilken und Rei-
chenburg nicht am wenigsten. Mollis.aber wurde
von den Kaiserlichen fast ganz geplündert. Näsels
hingegen von den Franken zur Verwunderung und

zum unvergeßlichen Dank der Einwohner gerettet;
indem dieselbe» durch Niederreissung eines Hauses,
der aus Unvorsichtigkeit enrstandnen Feuersbrunst

Inhalt thaten, die sonst wahrscheinlich das ganze

Dorf eingeäschert haben würde, da die unglü!-
lichen Einwohner in der Furcht, daß die Franken
alles verbrennen werden, schon entflohen waren.

In Glarus wurde die Plünderung durch den

Alt - Unterstatthaltcr Zwiky verhütet; dieser nähme

bei der ersten Ankunft der Franken über den Präget
seine Schärpe, und gieng, nachdem alles davon

flöhe, denselben entgegen, so daß durch seine Bcr-
Wendung der Flecken bis aus einige Hauser ausier

demselben verschont bliebe. Dafür wurde cerftire
aber auch nach erfolgter Rükkuust der Kaiserurgea

durch einen Dfsizicr mit 4 Husaren auf d'ft
des Platzes geführt, um dem Genera! Ho«e von

seinem Betragen Rechenschaft zu geben; wan--

scheinlich ware er fortgeführt worden, auei» "
die Franken wieder eindrangen und der G-n-ra,
Hotze mit seinen Kämerade:» fliehen nàe / 1

konnte der B. Zwiky aus dem Lager bei iickwm

auf einem Husarenpftrd entwischen.

Sign.) Theiler.
Dem Original gleichlautend;

(Sign.) Heußi,
Sekretär des Reg. Starlh. von Baden.

Der Copie gleichlautend;

Bern, .den 6. Sept. 179?.

Der Genera! e Sekretär,

M 0 u » s u.
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